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I Gege, mich läuft kein strafrechtliches Emittlungsverlahren wegen eines Verbrechens oder sonsttgen

Straftat, derenlwegen auf den Verlust des Reclits'zur der Bekleidung öffentlicher Ehrenärnter erkannt

werden kann.

fl tctr vedüge über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache.

I tctr war nie hauptamtlicher oder inoffizieller Mitarbeiter des Staatssicherheitsdienstes der DDR'

f] tctr befinde nuch nicht in der lnsoivenz und

Vennögen abgegeben.

habe auch keine eidesstattliche Versicherung über mein

(freiwillige Angabe): Den Anforderungen einer mehrstündigen bzw' mehrtägigen Hauptverhandlung in

Strafsachen fühle ich mich gesundheitlich gewachsen'

Für den Fall meiner wahl bevorzuge ich das Amt eines schöffenr/einer schöffin am Amtsge-

richt/Landgericht (kurze Begründgng). Ich weiß, dass der Schöffenwahlausschuss an rneinen

Wunsch nicht gebunden ist:

fl r,rir den Fall meiner Wahi bevorzuge ich das Amt eines Jugendschöffen/einer Jugendschöffin (kurze

Begrü1dung). Ich weiß, dass der SchOffenwahlausschuss an meinen Wunsch nicht gebunden ist:

von dem mir vorliegenden Merkblatt ,,Aufstellung der vorschlagsliste zur vorbereitung und Durch-

führung der WahI von Schöffinnen und Schöffen'ihabe ich Kenntnis genommen' Die dort aufgeführ-

tenAusschließungs-undAblehnungsgründetreffenaufmichnichtzu.

Ich bin mit der Speichemng meiner Daten zuZweckender Schöffenwahl einverstanden'

(Ort, Datum und Unterschrift)


